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UE Unfallregulierung 06-2019 
effektiv

▶▶ Veranstaltungshinweis
iWW-Webinare für die Kfz-Branche im 3. Quartal 2019
Datum Webinare/themen

12.07.2019 iWW-Webinare unfallregulierung
Professionelles Schadenmanagement
Referent: Joachim Otting, Rechtsanwalt und Schadenexperte
https://www.iww.de/webinar/unfallregulierung

26.07.2019 iWW-Webinare Löhne und Gehälter professionell
topinformiert in der Lohnabrechnung
Referent: Raschid Bouabba, MBA, Dipl.-Ing.
https://www.iww.de/webinar/loehne-und-gehaelter

iWW-WeBinAre
Sich mit Webinaren 
bequem fortbilden

▶▶ Mietwagen
LG Stuttgart und AG Stuttgart auf Schwacke-Kurs

| Das LG Stuttgart entscheidet bezüglich der Erstattung von Mietwagen-
kosten auf Basis des Schwacke-Mietpreisspiegels, weil die Dreistelligkeit 
der Postleitzahlen für die örtliche Einordnung zuverlässiger ist. Bei Anmie-
tung eines klassenkleineren Fahrzeugs wird kein Abzug für Eigenersparnis 
vorgenommen. |

Die erstinstanzliche Zuständigkeit des Landgerichts hat der aus abgetrete-
nem Recht klagende Autovermieter durch die Zusammenfassung mehrerer 
Fälle gegen denselben in Stuttgart ansässigen Versicherer erreicht (LG Stutt-
gart, Urteil vom 12.02.2019, Az. 21 O 283/18, Abruf-Nr. 208810, eingesandt vom 
Bundesverband der Autovermieter e.V., Berlin).

Auch das AG Stuttgart ist derzeit recht zuverlässig auf Schwacke-Kurs (AG 
Stuttgart, Urteil vom 11.04.2019, Az. 42 C 297/19, Abruf-Nr. 208811, eingesandt 
von Rechtsanwalt Martin Lins, Pforzheim).

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• Übersicht „Grundlage der Erstattung von Mietwagenkosten bei Unfallschäden an den 
deutschen Zivilgerichten“ → Abruf-Nr. 43081477

AG und LG sind  
sich einig

DoWnLoAD
Übersicht
auf ue.iww.de

Die Screenshots zeigten nahezu alle solche Preise auf, die denen aus der 
tatsächlichen Anmietung sehr nahekamen. Es macht eben einen Unter-
schied, ob man im Vorfeld mit noch offenem Mietzeitende anfragt oder im 
Nachhinein mit den bekannten Anmiet- und Abgabedaten. Das Sammeln der 
Screenshots ist zwar aufwendig, aber die Idee ist gut. Und sie funktioniert 
auch, wenn der Geschädigte selbst klagt. 

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• Beitrag „Screenshots von Autovermietern beweisen nichts“, UE 4/2019, Seite 6 → Abruf-
Nr. 45779216
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